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Die Satzung der SKM-Stiftung Deutschland beschreibt in § 2 „Stiftungszweck, 
Gemeinnützigkeit“ den Zweck und die Ziele der Stiftung. Grundsätzlich ist der 
Stiftungszweck breit auf die Ziele und Tätigkeitsfelder des SKM Bundesverbandes 
und seiner Gliederungen angelegt. Um die SKM-Stiftung Deutschland in der 
Öffentlichkeit und auch bei potentiellen Stiftern und Spendern sowie 
Kooperationspartnern erkennbarer zu machen, haben sich Kuratorium und Vorstand 
der Stiftung darauf verständigt, dass die SKM-Stiftung Deutschland zukünftig ihren 
Schwerpunkt auf die Jungen- und Männerarbeit bzw. die Jungen- und 
Männerberatung legen soll. Ziel ist es, die Stiftung als „die Jungen- und 
Männerstiftung“ in Deutschland zu positionieren. Daher sollen zukünftig diese 
Schwerpunkte gefördert werden: 
 

 Aufbau von Beratungsstrukturen für Jungen- und Männer 

 Unterstützung bestehender Angebote der Krisen- und Gewaltberatung für 
Jungen und Männer 

 Jungen- und Männer als Opfer häuslicher oder sonstiger Gewalt 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus der Männerperspektive 

 Väterarbeit und Väterberatung 

 Männer und Gesundheit 

 Männer und Strafvollzug 

 Männer und Wohnungslosigkeit 

 Männer und Armut 

 Männer und Sucht 

 Männer und Populismus / Radikalisierung 

 Männerarbeit und –beratung von Männern mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund 

 Politische Lobbyarbeit für die Anliegen von Jungen und Männern 

 Entwicklung von Fortbildungen 

 Entwicklungen  von Beratungsstandards in der Jungen- und Männerarbeit 

 Durchführungen von Fachtagungen, Konferenzen und Kongressen mit jungen- 
oder männerspezifischer Relevanz 
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1. Auf Grundlage dieser Schwerpunkte und ihrer Stiftungssatzung will die SKM-
Stiftung Deutschland zukünftig Projekte initiieren bzw. Impulse aufgreifen und 
unterstützen, die helfen, die Perspektive von Jungen und Männern in der 
professionellen Beratung, dem gesellschaftlichen Diskurs und dem politischen 
Handeln zu verdeutlichen. 

2. Nutznießer von Zuwendungen der SKM-Stiftung Deutschland sollen in der 
Regel SKM- und SKFM-Vereine auf der Orts- bzw. Diözesanebene und der 
SKM-Bundesverband sein. 

3. Alle von der SKM-Stiftung Deutschland unterstützte oder initiierte Projekte 
verpflichten sich zu versuchen, Drittmittel einzuwerben. 

4. Die Stiftung sorgt für die entsprechende öffentlichkeitswirksame Präsentation 
der geförderten Projekte. 

5. Alle geförderten Projekte weisen in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihren 
medialen Auftritten auf die Förderung der SKM-Stiftung Deutschland hin 

 
Diese Förderkriterien wurden In der Vorstandssitzung am 25.02.2019 und in der 
Sitzung des Kuratoriums am 28.06.2019, beschlossen und treten umgehend in Kraft.  
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